
RegistRieRKassensystem

wirt2web stellt eine Kassa zur Verfügung die der Registierkassenpflicht ab 1.1.2016 und der 

Barumsatzverordung entspricht. Darüber hinaus erfüllt sie auch die anforderungen an die 

Belegerteilungspflicht.

Die technische sicherheitseinrichtung bei Kassn (manipulationsschutz) ab 1.4.2017 

unterstützt die Kassa ebenfalls. Die digitale signatur kann mit diesem Kassensystem 

verwendet werden. Die nachrüstung erfolgt über ein Update.

wirt2web ist ihr ansprechpartner für die rechtmäßige abwicklung der inbetriebnahme 

der Kassa für den laufenden Betrieb und erfüllung der Vorgaben des Finanzamtes.

Die technische Umsetzung lösen wir für sie, damit die Verwendung der Kassa nicht 

noch komplizierter wird. Damit bleibt die Verwendung der Kassa so einfach wie möglich.



RegistRieRKassensystem W2W

   einfache eingabe der Produkte am Hauptschirm

   tische zusammenlegen, tisch zu tisch transfer

   Überblick über alle tische

   Vorschau auf Rechnung

   Leichte Korrekturmöglichkeiten bei falscher Bonierung

   tägliche und monatliche abrechnungen

   statistik für die Umsätze

   Rechnungen suchen

   Datenerfassungsprotokoll für Finanzamt exportieren

   sicherung der Daten auf externem speicher

   a4-Rechnungen drucken

   ansteuerung Kasseschublade

BeDienUng Kassensystem



kassa.wirt2web.at

 Über ein Webinterface können sie ihre gesamten Daten 

 (Produkte, tische,...) ihrer Kassa bearbeiten.

aDministRation

Produktübersicht

ganz einfach neue Produkte hinzufügen und bearbeiten

tischübersicht und gastzimmerübersicht

schnell und einfach einen 
neun tisch hinzufügen

neuen Kellner anlegen



RegistRieRKassensystem W2W

PAKET 1
  15“ eLo touch all in one PC

   ePson Bon Drucker

  installation und einschulung

ab 1.999,-

PAKET 2
  tablet mit tastatur

   ePson Bon Drucker

  installation und einschulung

ab 1.199,-

HaRD- & soFtWaRe



PAKET 3
  software für eigene Hardware

  installation und einschulung

  optional mit ePson Bon Drucker

ab 499,-



RegistRieRKassensystem W2W

Ab 1. April 2017 muss Ihre Registrierkassa verpflichtend mit einer technischen 
Sicherheitseinrichtung zum Schutz gegen Manipulation ausgestattet sein.

Welche Voraussetzungen/anforderungen 
muss eine Registrierkassa ab 1.4.2017 erfüllen?

 Die Kassa muss eine Kassenidentifikationsnummer aufweisen, die über Finanzonline gemeldet werden muss.

 Die Kassa muss über eine geeignete schnittstelle zu einer sicherheitseinrichtung 
 (Hsm oder Chipkartenleser) mit einer signaturerstellungseinheit verfügen.

 Jeder Beleg muss mit einem maschinenlesbaren Code versehen werden.

 Jeder einzelne Barumsatz, sowie die nachfolgenden erklärten monats- und schlussbelege, 
 werden elektronisch signiert. Dabei ist eine elektronische signatur von der signaturerstellungseinheit 
 anzufordern und auf dem zugehörigen Beleg als teil des maschinenlesbaren Codes anzudrucken.

 Die Kassa muss einen startbeleg, der eine Prüfung entsprechend §6(4) RKsV ermöglicht, erzeugen können.

 ein Datenerfassungsprotokoll (DeP), in dem jeder einzelne Barumsatz 
 inkl. der elektronischen signatur zu erfassen und abzuspeichern ist, ist zu führen.

 Die in der Registrierkassa erfassten Barumsätze werden laufend aufsummiert (Umsatzzähler).

 Der Umsatzzähler muss mit dem Verschlüsselungsalgorithmus aes 256 verschlüsselt werden können.

 Das Datenerfassungsprotokoll muss jederzeit entsprechend exportiert werden können.

 Die Kassa muss im Falle einer planmäßigen außerbetriebnahme der RegistrierKassa einen 
 schlussbeleg mit Betrag null (0) erstellen können.

 eine quartalsweise sicherungsfunktion, die es ermöglicht die Daten des Datenerfassungsprotokolls 
 auf einen externen Datenträger zu speichern, muss zur Verfügung stehen.

 Die Registrierkassa darf keine Vorrichtungen enthalten, über die das ansteuern 
 der sicherheitseinrichtung umgangen werden kann.

WaRUm eine Kassa?



Folgende Daten sollten Sie für die Registrierung von Signaturkarte
und Registrierkassa in FinanzOnline bereithalten:

 art der signatur- bzw. siegelerstellungseinheit

 seriennummer des signatur- bzw. siegelzertifikats ihrer signaturkarte

 name ihres Vertrauensdiensteanbieters

 Kassenidentifikationsnummer ihrer Registrierkassa

 aes-schlüssel ihrer Registrierkassa

   

Der aktive manipulationsschutz ist am Beleg als QR-Code erkennbar. Der QR Code beinhaltet einen signatur-

wert, der für die signierung der Barumsätze in der Registrierkassa erforderlich ist. mit dieser signatur werden die 

Barumsätze der Registrierkassa in chronologischer Reihenfolge miteinander verkettet. eine Datenmanipulation 

unterbricht die geschlossene Barumsatzkette und ist somit nachweisbar.

Quartalsweise Sicherung des Datenerfassungsprotokolls

Das Datenerfassungsprotokoll ihrer Registrierkassa ist zumindest quartalsweise auf einem externen Datenträger 

unveränderbar zu sichern. Jede sicherung ist nach den Vorschriften der Bundesabgabenordnung (Bao) 

mindestens sieben Jahre aufzubewahren. Bei unserem Kassensystem werden die Daten laufend gesichert.

sCHUtz VoR DatenmaniPULation



WeiteRe angeBOte:


